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(54)  Hohlprofil,  insbesondere  aus  Kunststoff  mit  Wärmeisolationsmittel 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Hohlprofil  (1)  aus 
Kunststoff  mit  Mitteln  zur  Wärmeisolation,  insbesondere 
für  Fenster,  Türen  und  Rahmen.  Außenwände  (2  bis  6) 
des  Hohlprofils  (1)  sind  durch  in  etwa  parallel  verlau- 
fende  Längsseitenwände  (7,  8)  und  in  etwa  rechtwinke- 
lig  dazu  verlaufenden  Querseitenwände  (11,  12) 
gebildet.  Ein  von  den  Außenwänden  (2  bis  6)  umschlos- 

sener  Innenraum  (16)  ist  durch  Stützstege  (17  bis  19)  in 
Kammern  (20  bis  22)  unterteilt.  Im  Innenraum  (16)  oder 
in  zumindest  einer  einer  Längsseitenwand  (7,  8)  zuge- 
ordneten  Kammer  (20,  22)  ist  eine  in  einer  Distanz  (26) 
zur  Längsseitenwand  (7,  8)  und  parallel  zu  dieser  ver- 
laufende  Sperrfolie  (25)  angeordnet. 

2  11  62 

62  62 

Printed  by  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.15.12/3.4 



1 EP  0  828  052  A2 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Hohlprofil  aus  Kunststoff 
mit  Mitteln  zur  Wärmeisolation,  wie  dies  in  den  Oberbe- 
griffen  der  Ansprüche  1  ,  45  und  57  beschrieben  ist. 

Aus  der  DE  34  20  903  C3  ist  ein  Rahmenprofil  aus 
Kunststoff  bekannt,  welches  zur  Erzielung  einer  höhe- 
ren  Isolierwirkung  mit  einer  Metall-Dampfschichte,  wel- 
che  eine  Reflexion  der  wärmeerzeugenden  Strahlung 
bewirkt,  versehen  ist.  Diese  Metall-Dampfschichte  kann 
dabei  auch  als  metallbedampfte  Folie  im  Co-Extrusi- 
onsverfahren  innerhalb  einer  äußeren  und/oder  inneren 
Wandung  des  Kunststoffprofils  eingebracht  werden. 
Nachteilig  ist  hierbei,  daß  der  in  die  Wandung  einge- 
brachte  Folienstreifen  auf  seiner  gesamten  Oberfläche 
mit  dem  Kunststoffmaterial  kontaktiert  ist,  wodurch  ein 
ungehinderter  Wärmeübergang  vom  Kunststoff  zur 
metallischen  Folie  und  umgekehrt  gegeben  ist.  Somit  ist 
der  Wärmedurchgangswiderstand  und  der  thermische 
Isolierwert  des  Kunststoffprofils  nachteilig  herabge- 
setzt. 

Aus  der  DE  43  31  816  A1  ist  ein  Profil  zur  Herstel- 
lung  von  Fenstern  und  Türen  aus  insbesondere  thermo- 
plastischem  Kunststoff  bekannt.  Das  Kunststoffprofil 
bildet  dabei  zumindest  eine  Hohlkammer  aus,  wobei  in 
zumindest  eine  Hohlkammer  ein  Verstärkungsprofil  ein- 
schiebbar  ist,  dessen  Querschnittsfläche  kleiner  ist  als 
die  Querschnittsfläche  der  Hohlkammer,  in  welche  das 
Verstärkungsprofil  einzuschieben  ist.  Der  somit  zwi- 
schen  einer  äußeren  Oberfläche  des  Verstärkungspro- 
fils  und  durch  Innenflächen  der  Hohlkammer  gebildete 
Spalt  ist  mit  einem  Material  geringer  Wärmeleitfähigkeit 
weitgehend  ausgefüllt.  Somit  ist  ein  Hohlkammerprofil 
mit  einem  Verstärkungsprofil  geschaffen,  welches  eine 
verringerte  Wärmeleitfähigkeit  aufweisen  soll.  Nachtei- 
lig  ist  hierbei,  daß  die  Stabilität  des  Profils  bzw.  des 
damit  hergestellten  Rahmens  herabgesetzt  ist.  Eine 
mangelnde  Biegesteifigkeit  weist  das  Profil  vor  allem 
gegenüber  rechtwinkelig  auf  die  Sichtflächen  gerichtete 
Kräfte  auf,  da  das  Verstärkungsprofil  zur  Bildung  des 
Spaltes  an  zumindest  einer  Seite  nicht  am  Kunststoff- 
profil  anliegt.  Das  in  Normalrichtung  zum  Spalt 
schlechte  Biegeverhalten  des  Profils  kann  zu  einem 
Verklemmen  zwischen  Rahmen  und  Flügel  führen  und 
beim  Einbau  von  Fenstern  oder  Türen  mit  derartigen 
Profilen  ist  zusätzlich  besonders  auf  eine  verspan- 
nungsfreie  und  somit  geradlinige  Ausrichtung  der  Pro- 
file  zu  achten. 

Ein  weiteres  Kunststoffhohlprofil  für  Rahmen  von 
Fenstern  mit  einer  oder  mehreren  Hohlkammern  ist  in 
der  DE  32  31  876  A1  beschrieben.  In  zumindest  einer 
Hohlkammer  des  Kunststoffprofils  ist  ein  Stützprofil  zur 
Versteifung  des  Kunststoffprofils  eingesetzt.  Das  Stütz- 
profil  ist  dabei  derart  ausgebildet,  daß  die  Hohlkammer 
in  mehrere,  in  Wärmedurchgangsrichtung  hintereinan- 
der  liegende  Einzelkammern  unterteilt  wird.  Dadurch 
wird  eine  Herabsetzung  der  Wärmeverluste  durch  Wär- 
mekonvektion  bzw.  Wärmeleitung  erreicht.  Da  die  Luft- 

schichten  in  derart  gebildeten  Einzelkammern  den 
Wärmetransport  zu  den  bevorzugt  aus  metallischen 
Werkstoffen  bestehenden  und  somit  besonders  gut 
wärmeleitenden  Verstärkungsprofil  nur  beschränkt 

5  unterbinden  können,  ist  die  Wärmedämmung  des  Hohl- 
profils  nicht  zufriedenstellend.  Dies  vor  allem  auch 
dadurch,  da  die  mittlere  Hohlkammer  bzw.  Hohlkam- 
mern  durch  die  eine  verhältnismäßig  hohe  Wärmeleitfä- 
higkeit  aufweisenden  Flansche  des  Stützprofils 

10  überbrückt  bzw.  thermisch  kurzgeschlossen  wird. 
Weiters  ist  gemäß  der  AT  374  241  B  ein  Mehrkam- 

mer-Hohlprofil  bekannt,  dessen  geschlossene  mittlere 
Kammer  eine  Füllung  aus  einem  wärme-  und  schalliso- 
lierenden  Schaumkunststoffkörper  aufweist.  Weiters 

15  kann  in  der  mittleren  Kammer  ein  metallisches  Verstär- 
kungsprofil  eingesetzt  sein.  Der  verbleibende  Raum  in 
der  mittleren  Kammer  wird  anschließend  über  die 
gesamte  Länge  des  Profils  ausgeschäumt.  Da  das  Ver- 
stärkungsprofil  vollständig  im  Hohlprofil  eingeschäumt 

20  ist,  ist  ein  Trennen  des  Hohlprofils,  des  Schaumkunst- 
stoffes  und  des  Verstärkungsprofils  nicht  möglich, 
wodurch  dieses  Mehrkammer-Hohlprofil  nicht  wieder- 
verwertet  werden  kann  bzw.  vom  Recyclingprozeß  aus- 
geschlossen  ist. 

25  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Hohlprofil  aus  Kunststoff,  insbesondere 
für  Fenster,  Türen  und  Rahmen,  zu  schaffen,  welches 
unter  Beibehaltung  der  üblichen  Außenabmessungen 
eine  erhöhte  Wärmedämmung  aufweist  und  zudem  die 

30  Recyclingfähigkeit  des  wärmegedämmten  Hohlprofils 
gewährleistet  bleibt. 

Diese  Aufgabe  der  Erfindung  wird  durch  die  im 
Kennzeichenteil  der  Ansprüche  1  ,  45  und  57  angegebe- 
nen  Merkmale  gelöst. 

35  Die  Vorteile  der  überraschend  einfach  erscheinen- 
den,  erfindungsgemäßen  Lösung  nach  Anspruch  1  lie- 
gen  darin,  daß  die  Kontaktfläche,  welche  die  Sperrfolie 
mit  dem  Kunststoffprofil  bildet,  verhältnismäßig  klein 
bleibt,  wodurch  ein  direkter  Wärme-  bzw.  Kälteüber- 

40  gang  von  der  Sperrfolie  zum  Kunststoff  oder  umgekehrt 
verringert  wird.  Darüber  hinaus  bewirkt  diese  Anord- 
nung  der  Sperrfolie  eine  Unterteilung  der  jeweiligen 
Kammern  des  Kunststoffprofils,  wodurch  in  vorteilhafter 
Weise  die  Wärmeverluste  durch  Wärmekonvektion  bzw. 

45  Wärmeleitung  herabgesetzt  werden. 
Von  Vorteil  ist  dabei  eine  Ausbildung  nach 

Anspruch  2,  da  durch  die  Aufteilung  der  Kammern  in 
kleinere  Teilkammern  die  Übertragung  der  Wärme- 
bzw.  Kälteenergie  über  die  zahlreichen,  voneinander 

so  abgeschlossenen  Luftschichten  erschwert  ist. 
Durch  die  vorteilhafte  Ausbildung  nach  Anspruch  3 

ist  eine  besonders  effektive  Hemmung  des  Wärme- 
bzw.  Kälteflusses  gegeben. 

Mit  der  Ausführung  nach  Anspruch  4  ist  eine  Anord- 
55  nung  der  Sperrfolie  im  Hohlprofil  ohne  zusätzliche  Befe- 

stigungsmittel  möglich. 
Von  Vorteil  ist  aber  auch  eine  Ausbildung  nach 

Anspruch  5,  da  dadurch  die  Wärmedämmung  des 

2 



3 EP  0  828  052  A2 4 

Gesamtprofils  auf  einfache  Art  und  Weise  gezielt  fest- 
gelegt  werden  kann. 

Durch  die  Ausbildung  nach  Anspruch  6  kann  die 
Lage  bzw.  Anordnung  des  Kondensationspunktes 
innerhalb  des  Hohlprofils  zueinander  unterschiedlich 
eingestellt  werden. 

Vorteilhaft  sind  auch  Weiterbildungen  nach  den 
Ansprüchen  7  oder  8,  da  somit  für  jeden  Einsatzfall  eine 
unterschiedliche  Dämmwirkung  durch  die  Sperrfolien 
erzielbar  ist. 

Bei  der  Ausgestaltung  nach  Anspruch  9  ist  vorteil- 
haft,  daß  bei  Verwendung  von  kostengünstigen  Werk- 
stoffen  für  die  Sperrfolie  diese  durch  das  Aufbringen 
einer  oder  mehrerer  zusätzlicher  Schichten  in  ihrem 
Wärmedämmverhalten  zusätzlich  zur  erfolgten  Raum- 
unterteilung  des  Innenraumes  verbessert  werden  kann. 

Durch  die  Weiterbildung  nach  Anspruch  10  kann 
der  Reflexionsgrad  bzw.  der  Wärme-  sowie  Kältefluß 
durch  das  Hohlprofil  auf  unterschiedliche  Einsatzbedin- 
gungen  abgestellt  werden. 

Durch  die  Ausbildung  nach  Anspruch  1  1  kann  die 
Eigensteifigkeit  der  Sperrfolie  für  den  Einbringvorgang 
in  das  Hohlprofil  sowie  dessen  Dämmwert  variiert  wer- 
den. 

Vorteilhaft  ist  auch  eine  Ausbildung  nach  Anspruch 
12,  da  dadurch  eine  lange  Lebensdauer  bzw.  Einsatz- 
dauer  des  gesamten  Hohlprofils  bei  Erzielung  einer 
hohen  Wärmedämmung  erreicht  werden  kann. 

Die  Ausbildung  nach  Anspruch  13  erzielt  mit  einem 
Minimum  an  Reflexionsfläche  eine  verbesserte  Wärme- 
dämmung  des  Hohlprofils. 

Mit  der  vorteilhaften  Ausbildung  gemäß  Anspruch 
14  wird  der  Wärmedurchgangskoeffizient  des  Hohlpro- 
fils  durch  die  Reflexion  der  auf  das  Hohlprofil  auf- 
treffenden  Wärme-  bzw.  Kältestrahlung  zusätzlich 
herabgesetzt. 

Durch  die  Ausbildung  nach  den  Ansprüchen  15 
oder  16  kann  der  Wärmedurchgangswert  durch  das 
Hohlprofil  je  nach  Anordnung  der  Schichte  auf  unter- 
schiedliche  Einsatzzwecke  abgestellt  werden. 

Von  Vorteil  ist  aber  auch  eine  Ausbildung  nach 
Anspruch  17  oder  18,  da  dadurch  die  Wärme-  bzw.  Käl- 
tedämmung  des  gesamten  Hohlprofils  zusätzlich  ver- 
bessert  ist. 

Von  Vorteil  ist  dabei  eine  Ausbildung  nach 
Anspruch  19,  da  dadurch  eine  einstückige  Sperrfolie 
geschaffen  ist,  welche  die  Einbringung  in  das  Hohlprofil 
erleichtert. 

Die  vorteilhafte  Ausbildung  gemäß  Anspruch  20 
oder  21  erhöht  durch  den  Sandwichaufbau  mit  Hohlräu- 
men  das  Wärmedämmvermögen  der  Sperrfolie  erheb- 
lich. 

Mit  der  Ausbildung  nach  Anspruch  22  ist  die  Wir- 
kung  der  Reflexionsschichte  am  besten  genutzt. 

Vorteilhaft  ist  auch  eine  Weiterbildung  nach 
Anspruch  23,  da  dadurch  eine  Verbesserung  der  Halte- 
kraft  der  Sperrfolien  im  Bereich  ihrer  Längsseitenkanten 
an  dem  Kunststoff  des  Hohlprofils  erzielbar  ist. 

Nach  einer  anderen  Ausführungsvariante  gemäß 
Anspruch  24  wird  zusätzlich  zum  Anhaften  auch  noch 
eine  formschlüssige  Verbindung  zwischen  der  Sperrfo- 
lie  und  dem  Kunststoff  des  Hohlprofils  erzielt. 

5  Mit  der  Ausbildung  nach  Anspruch  25  oder  26  wird 
eine  dauerhafte  Fixierung  der  Sperrfolie  in  den  Kam- 
mern  erreicht,  ohne  daß  separate  Verbindungsmittel 
eingesetzt  werden  müssen. 

Durch  die  Ausgestaltung  nach  Anspruch  27  wird 
10  mit  Vorteil  eine  hohe  Haltekraft  der  Längsseitenkanten 

der  Sperrfolie  im  Kunststoff  des  Hohlprofils  erreicht. 
Bei  der  Ausgestaltung  nach  Anspruch  28  wird  ein 

nachträgliches  Einbringen  der  Sperrfolie  innerhalb  des 
Hohlprofils  vermieden,  wodurch  eine  kostengünstige 

15  Herstellung  des  Gesamtprofils  erzielbar  ist. 
Mit  der  vorteilhaften  Ausbildung  gemäß  Anspruch 

29  kann  eine  vergleichsweise  hohe  Verbindungsfläche 
zwischen  der  Sperrfolie  und  dem  Kunststoff  erreicht 
werden,  wodurch  eine  hochfeste  Verbindung  zwischen 

20  der  Sperrfolie  und  den  Innenflächen  des  Hohlprofils 
erreichbar  ist. 

Vorteilhaft  ist  weiters  auch  eine  Ausgestaltung  nach 
Anspruch  30,  da  dadurch  eine  vollständige  Unterbre- 
chung  des  Kunststoffes  im  Bereich  der  in  diesen 

25  eingebetteten  Sperrfolie  verhindert  und  somit  die 
Gesamtfestigkeit  des  Hohlprofils  nicht  nachteilig  beein- 
flußt  wird. 

Bei  der  Ausgestaltung  nach  Anspruch  31  ist  von 
Vorteil,  daß  dadurch  zusätzlich  während  des  Anform- 

30  Vorgangs  ein  Durchtritt  von  plastifiziertem  Kunststoff- 
material  im  Randbereich  der  Sperrfolie  erfolgen  kann, 
wodurch  zusätzlich  noch  auf  einfache  Art  und  Weise 
ohne  zusätzlicher  Arbeitsvorgänge  eine  formschlüssige 
Halterung  der  Sperrfolie  im  Hohlprofil  erzielt  werden 

35  kann. 
Die  Ausführung  nach  Anspruch  32  stellt  eine  wirt- 

schaftliche  und  hocheffektive  Ausbildung  der  Reflexi- 
onsschichte  dar. 

Vorteilhaft  ist  auch  eine  Weiterbildung  gemäß 
40  Anspruch  33,  da  dadurch  die  Eigensteifigkeit  bzw.  der 

Verformungswiderstand  der  Sperrfolie  erhöht  werden 
kann. 

Durch  die  Ausbildung  nach  Anspruch  34  kann  eine 
Verminderung  der  Festigkeit  des  Hohlprofils  vermieden 

45  werden. 
Vorteilhafte  Weiterbildungen  sind  in  den  Ansprü- 

chen  35  bis  37  beschrieben,  da  dadurch  einerseits  die 
Festigkeit  des  Hohlprofils  unverändert  erhalten  bleibt 
und  zusätzlich  noch  eine  stabile  Halterung  der  Sperrfo- 

50  lie  innerhalb  des  Hohlprofils  gewährleistet  ist. 
Durch  die  Ausbildungen  nach  den  Ansprüchen  38 

oder  39  wird  ebenfalls  ein  sicherer  Halt  der  Sperrfolie 
innerhalb  des  Hohlprofils  gewährleistet. 

Vorteilhaft  ist  auch  eine  Ausbildung  nach  Anspruch 
55  40,  da  durch  die  durch  die  Durchbrüche  hindurchtreten- 

den  Querstege  eine  formschlüssige  Verbindung  zwi- 
schen  der  Sperrfolie  und  dem  Hohlprofil  während  des 
Extrusionsvorganges  erreicht  wird. 

3 
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Eine  zusätzliche  Versteifung  bzw.  zusätzliche  Tren-  Anspn 
nung  der  einzelnen  Kammern  kann  durch  die  Ausbil-  mung 
dung  gemäß  Anspruch  41  erzielt  werden,  wodurch  wesen 
einerseits  eine  Versteifung  der  Sperrfolie  sowie  ande-  matisc 
rerseits  eine  höhere  Wärmedämmung  erzielbar  ist.  5  gegebi 

Die  Ausbildung  nach  Anspruch  42  verhindert  in  vor-  Vc 
teilhafter  Weise  eine  gänzliche  Durchtrennung  der  Anspn 
Stützstege  bzw.  Außenwände  des  Hohlprofils,  wodurch  xionssi 
die  Statik  des  Hohlprofils  nicht  nachteilig  beeinflußt  ist.  Mi 

Die  vorteilhafte  Ausbildung  nach  Anspruch  43  redu-  10  das  Ei 
ziert  in  vorteilhafter  Weise  die  Zahl  der  für  die  Produk-  stigkeil 
tion  des  Hohlprofils  erforderlichen  Teile.  Die  vorteilhafte  profile 
Ausbildung  nach  Anspruch  44  verhindert  eine  gänzliche  die  Ho 
Durchtren  zeuges 

nung  der  Stützstege  im  Inneren  des  Hohlprofils,  1s  dämmi 
wodurch  die  versteifende  Wirkung  der  Stützstege  im  Stange 
Hohlprofil  erhalten  bleibt.  Mi 

Von  Vorteil  ist  aber  auch  eine  eigenständige  Aus-  62  blei 
führung  nach  Anspruch  45,  da  somit  das  eine  ver-  zuverlj 
hältnismäßig  hohe  Wärmeleitfähigkeit  aufweisende  20  Mi 
Stützprofil  von  den  von  außen  auf  das  Hohlprofil  einwir-  hochw 
kenden  Wärme-  bzw.  Kältequellen  thermisch  isoliert  ist.  schichl 
Die  direkte  Wärme-  bzw.  Kälteleitung  im  beinahe  von  Sc 
der  äußeren  bis  zur  inneren  Längsseitenwand  erstrek-  schichl 
kenden  Stützprofil  ist  somit  verhindert,  wodurch  der  25  hoher 
Wärmedurchgangswiderstand  des  erfindungsgemäßen  Zu 
Hohlprofils  erheblich  erhöht  wird.  diese 

Durch  die  vorteilhafte  Ausbildung  nach  Anspruch  Ausfüh 
46  ist  der  Wärmedurchgangswiderstand  des  Hohlprofils  Es 
durch  die  Reflexion  der  auf  das  Hohlprofil  auftreffenden  30 
Wärme-  bzw.  Kältestrahlung  zusätzlich  erhöht.  Fig.  1 

Die  die  Wärme-  bzw.  Kältestrahlung  reflektierende 
Wirkung  der  Reflexionsschichte  ist  bei  einer  Anordnung 
gemäß  Anspruch  47  am  höchsten. 

Die  Wärme-  bzw.  Kälteübertragung  innerhalb  des  35 
Hohlprofils  wird  durch  eine  Ausbildung  gemäß  Fig.  2 
Anspruch  48  besonders  einfach  reduziert. 

Mit  der  Ausbildung  nach  Anspruch  49  sind  die  Maß- 
nahmen  zur  Verringerung  des  Wärmedurchgangskoeffi-  Fig.  3 
zienten  des  Hohlprofils  gleichzeitig  mit  der  Herstellung  40 
des  Kunststoffprofils  getroffen. 

Die  Ausbildung  nach  Anspruch  50  ermöglicht  eine  Fig.  4 
leichte  Zugänglichkeit  zu  den  Oberflächen  der  Wand- 
teile,  wodurch  diese  besonders  einfach  bearbeitet  wer- 
den  können.  45 

Vorteilhaft  ist  weiters  eine  Ausbildung  nach  Fig.  5 
Anspruch  51  ,  da  der  Mehrkammeraufbau  das  Wärme- 
dämmvermögen  des  Hohlprofils  kostengünstig  verbes- 
sert. 

Mit  der  Ausbildung  gemäß  einem  der  Ansprüche  52  so  Fig.  6 
bis  54  ist  eine  lückenlose  Abschirmung  im  mittleren 
Bereich  des  Hohlprofils  vor  Wärme-  bzw.  Kältestrahlung 
gegeben.  Fig.  7 

Mit  einer  Ausbildung  gemäß  den  Ansprüchen  55 
oder  56  wird  eine  zuverlässige  Abschirmung  der  mittle-  ss 
ren  Bereiche  des  Hohlprofils  für  alle  Einfallswinkel  der 
Wärme-  bzw.  Kältestrahlung  erreicht.  Fig.  8 

Weiters  ist  eine  eigenständige  Ausführung  nach 

Anspruch  57  von  Vorteil,  weil  dadurch  die  Wärmedäm- 
mung  des  Hohlprofils  mit  kostengünstigen  Materialien 
wesentlich  verbessert  wird  und  zudem  eine  unproble- 
matische  Durchführung  der  Wärmedämmaßnahmen 
gegeben  ist. 

Von  Vorteil  ist  dabei  eine  Ausbildung  nach 
Anspruch  58,  da  dadurch  die  Eigenschaften  der  Refle- 
xionsschichte  am  effektivsten  genutzt  sind. 

Mit  der  Ausbildung  nach  Anspruch  59  oder  60  ist 
das  Einbringen  des  eine  geringe  Stauch-  bzw.  Zugfe- 
stigkeit  aufweisenden  Isolationskörpers  auch  in  Hohl- 
profile  mit  hoher  Längserstreckung  unproblematisch,  da 
die  Hohlkammer  die  Verwendung  eines  Einschubwerk- 
zeuges  ermöglicht.  Somit  kann  eine  rationelle  Wärme- 
dämmung  unmittelbar  nach  dem  Extrusionsvorgang  der 
stangenförmigen  Kunststoffprofile  erfolgen. 

Mit  der  Ausbildung  nach  den  Ansprüchen  61  oder 
62  bleibt  die  Position  des  Isolationskörpers  im  Hohlprofil 
zuverlässig  gesichert. 

Mit  der  Ausführung  nach  Anspruch  63  ist  eine 
hochwertige  und  wirtschaftliche  Bildung  der  Reflexions- 
schichte  erzielbar. 

Schließlich  ist  eine  Ausbildung  der  Reflexions- 
schichte  gemäß  Anspruch  64  von  Vorteil,  da  somit  ein 
hoher  Reflexionsgrad  erreicht  ist. 

Zum  besseren  Verständnis  der  Erfindung  wird 
diese  anhand  der  in  den  Zeichnungen  dargestellten 
Ausführungsbeispiele  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

ein  mit  einer  Sperrfolie  erfindungsgemäß 
ausgebildetes  Hohlprofil,  im  Querschnitt 
und  beispielhafter,  vereinfachter  Darstel- 
lung; 

einen  Teilbereich  des  Hohlprofils,  geschnit- 
ten,  gemäß  den  Linien  II  -  II  in  Fig.  1  ; 

eine  andere  Ausführung  der  Sperrfolie  im 
erfindungsgemäßen  Hohlprofil; 

eine  andere  Ausführungsform  der  Sperrfolie 
im  beispielhaft  dargestellten,  erfindungsge- 
mäßen  Hohlprofil; 

eine  weitere  Möglichkeit  der  Anbringung  der 
Sperrfolie  im  erfindungsgemäßen  Hohlpro- 
fil; 

weitere  Ausbildungsvarianten  der  Sperrfolie 
im  erfindungsgemäßen  Hohlprofil; 

eine  weitere  Möglichkeit  der  Anbringung  der 
Sperrfolie  im  erfindungsgemäßen  Hohlpro- 
fil; 

eine  weitere  Ausführungsvariante  zur 
Anbringung  der  Sperrfolie  im  erfindungsge- 
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mäßen  Hohlprofil; 

Fig.  9  eine  andere  Ausführungsvariante  eines 
wärmegedämmten,  erfindungsgemäßen 
Hohlprofils; 

Fig.  10  eine  weitere  Halterungsmöglichkeit  der 
Sperrfolie  im  erfindungsgemäßen  Hohlpro- 
fil; 

Fig.  11  eine  weitere  Möglichkeit  der  Anbringung  der 
Sperrfolie  in  einem  erfindungsgemäßen 
Hohlprofil; 

Fig.  12  eine  weitere  mögliche  Halterung  der  Sperr- 
folie  im  erfindungsgemäßen  Hohlprofil; 

Fig.  13  eine  weitere  Halterungsmöglichkeit  der 
Sperrfolie  im  erfindungsgemäßen  Hohlpro- 
fil; 

Fig.  14  einen  Teilbereich  einer  Kammer  eines  erfin- 
dungsgemäßen  Hohlprofils  mit  einer  darin 
angeordneten  Sperrfolie,  in  vergrößerter 
Darstellung; 

Fig.  15  die  Sperrfolie  mit  dem  Hohlprofil  nach  Fig. 
14,  in  Seitenansicht,  geschnitten,  gemäß 
den  Linien  XV  -XV  in  Fig.  14; 

Fig.  16  eine  weitere  und  gegebenenfalls  für  sich 
eigenständige  Ausbildung  sowie  Halte- 
rungsmöglichkeit  der  Sperrfolie  in  einem 
erfindungsgemäßen  Hohlprofil,  in  Stirnan- 
sicht,  geschnitten. 

Einführend  sei  festgehalten,  daß  in  den  unter- 
schiedlich  beschriebenen  Ausführungsformen  gleiche 
Teile  mit  gleichen  Bezugszeichen  bzw.  gleichen  Bauteil- 
bezeichnungen  versehen  werden,  wobei  die  in  der 
gesamten  Beschreibung  enthaltenen  Offenbarungen 
sinngemäß  auf  gleiche  Teile  mit  gleichen  Bezugszei- 
chen  bzw.  gleichen  Bauteilbezeichnungen  übertragen 
werden  können.  Auch  sind  die  in  der  Beschreibung 
gewählten  Lageangaben,  wie  z.B.  oben,  unten,  seitlich 
usw.  auf  die  unmittelbar  dargestellte  Figur  bezogen  und 
sind  bei  einer  Lageänderung  sinngemäß  auf  die  neue 
Lage  zu  übertragen.  Weiters  können  auch  Einzelmerk- 
male  aus  den  gezeigten  unterschiedlichen  Ausfüh- 
rungsbeispielen  für  sich  eigenständige,  erfindungs- 
gemäße  Lösungen  darstellen. 

In  den  Fig.  1  und  2  ist  ein  Hohlprofil  1  aus  Kunst- 
stoff  im  Querschnitt  bzw.  im  Längsschnitt  gezeigt.  Die- 
ses  Hohlprofil  1  wird  im  Extrusionsverfahren  hergestellt 
und  findet  vor  allem  im  Bauwesen  für  Blendrahmen  von 
Fenstern,  Türen,  Trennwänden  oder  dgl.  Verwendung. 
Selbstverständlich  ist  die  nachfolgend  beschriebene 
Erfindung  auch  auf  Hohlprofile  für  Flügelrahmen  von 

Fenstern,  Türen  oder  dgl.  anzuwenden.  Die  nachste- 
hende  Beschreibung  ist  dabei  nicht  auf  die  in  den 
Zeichnungen  dargestellten  Querschnittsformen  des 
Hohlprofils  1  beschränkt,  sondern  auch  für  Hohlprofile 

5  mit  U-,  T-,  Z-förmigem  oder  sonstigem  Querschnitt  gül- 
tig. 

Außenwände  2  bis  6  bilden  im  wesentlichen  den 
äußeren  Umriß  des  beispielsweise  einen  L-förmigen 
Querschnitt  aufweisenden  Hohlprofils  1.  Im  wesentli- 

10  chen  parallel  und  distanziert  zueinander  verlaufende 
Längsseitenwände  7,  8  bilden  in  Verwendungslage  des 
Hohlprofils  1  Sichtflächen  9,  10.  In  etwa  rechtwinkelig 
zu  den  Längsseitenwänden  7,  8  verlaufende  und 
distanziert  zueinander  angeordnete  Querseitenwände 

15  11,  12  verbinden  die  Längsseitenwände  7,  8  und  wei- 
sen  bevorzugt  Fortsätze  13,  14  zur  Verankerung  im 
Mauerwerk,  in  einem  Kunststoffschaum  oder  derglei- 
chen  auf.  Weiters  sind  in  Längsrichtung  des  Hohlprofils 
1  verlaufende  Nuten  1  5  zur  Aufnahme  von  Dichtungs- 

20  profilen  vorgesehen,  um  eine  Abdichtung  zwischen 
dem  Blend-  und  dem  Flügelrahmen  zu  erhalten.  Ein  von 
den  Außenwänden  2  bis  6  umschlossener  Innenraum 
16  ist  durch  parallel  bzw.  winkelig  zu  den  Außenwänden 
2  bis  6  verlaufende  Stützstege  17,  18,  19  in  mehrere 

25  Kammern  20,  21  ,  22  unterteilt. 
Bevorzugt  in  einer  zentralen  Kammer  21  befindet 

sich  ein  Verstärkungsprofil  23  zur  Erhöhung  der  stati- 
schen  Werte  wie  z.B.  der  Torsionssteifigkeit,  der  Durch- 
biegungsfestigkeit  usw.  Dieses  Verstärkungsprofil  23 

30  besteht  insbesondere  aus  metallischen  Werkstoffen 
und  kann  dabei  rechteckförmige,  U-förmige,  I-förmige 
oder  sonstige  Querschnitte  aufweisen.  Insbesondere 
bei  Verwendung  metallischer  Verstärkungsprofile  23 
können  an  den  Innenflächen  der  zentralen  Kammer  21 

35  Abstütznocken  24  angeordnet  sein,  welche  in  den 
Innenraum  der  zentralen  Kammer  21  ragen.  Diese 
Abstütznocken  24  sind  derart  ausgebildet,  daß  eine 
möglichst  geringe  Kontaktfläche  zwischen  dem  metalli- 
schen  Verstärkungsprofil  23  und  den  Wänden  der  zen- 

40  tralen  Kammer  21  besteht.  Dadurch  wird  ein  direkter 
Wärme-  bzw.  auch  Kälteübergang  vom  Verstärkungs- 
profil  23  zu  den  umliegenden  Stützstegen  17,  18,  19 
bzw.  Außenwänden  2  bis  6  durch  Wärme-  bzw.  Kältelei- 
tung  gering  gehalten. 

45  Selbstverständlich  ist  es  auch  möglich,  das  Verstär- 
kungsprofil  23  aus  Carbonfasern  oder  ähnlichen,  eine 
schlechte  Wärmeleitfähigkeit  und  eine  hohe  Festigkeit 
aufweisenden  Materialien  zu  bilden,  wobei  dann  die 
Abstütznocken  24  auch  entfallen  können. 

so  Die  von  den  Längsseitenwänden  7,  8  begrenzten 
bzw.  die  diesen  zugeordneten  Kammern  20,  22  des 
Hohlprofils  1  sind  von  einer  Sperrfolie  25  räumlich 
unterteilt.  Diese  Sperrfolie  25  verläuft  dabei  in  etwa  par- 
allel  und  in  einer  Distanz  26  zur  Längsseitenwand  7 

55  bzw.  8.  Durch  die  Sperrfolie  25  werden  die  Kammern  20 
bzw.  22  also  in  in  Längsrichtung  des  Hohlprofils  1  ver- 
laufende  Teilkammern  27,  28  unterteilt.  Die  Sperrfolie 
25  kann  dabei  in  etwa  im  Mittel  zwischen  der  Längssei  - 
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tenwand  7,  8  und  dem  zu  dieser  benachbarten  und  par- 
allel  verlaufenden  Stützsteg  17  bzw.  der  Außenwand  4 
angeordnet  sein. 

Die  Sperrfolie  25  kann  sich  dabei  lediglich  über 
zwei  gegenüberliegende  Wände  einer  einzigen  Kam- 
mer  20  oder  22  erstrecken  oder  auch  über  mehrere, 
aneinander  grenzende  Kammern  20  bzw.  22  durchlau- 
fend  ausgebildet  sein. 

Die  Sperrfolie  25  wird  gleichzeitig  mit  dem  Extru- 
diervorgang  des  Kunststoffkörpers  des  Hohlprofils  1  in 
die  Kammern  20,  22  eingebracht.  Dabei  wird  die  bevor- 
zugt  auf  einer  Haspel  vorrätig  gehaltene  Sperrfolie  25 
durch  einen  entsprechenden  Durchbruch  in  der  Extru- 
derdüse  zugeführt,  wodurch  eine  kraftschlüssige  Ver- 
bindung  zwischen  dem  plastischen  Kunststoffmaterial 
und  der  Sperrfolie  25  entsteht. 

Erstreckt  sich  die  Sperrfolie  25  jeweils  nur  zwischen 
zwei  gegenüber  liegenden  Stützstegen  18,  19  bzw.  zwi- 
schen  einem  Stützsteg  18  oder  19  und  einer  Quersei- 
tenwand  11,  12  innerhalb  einer  einzigen  Kammer  20 
bzw.  22,  so  sind  die  jeweiligen  Stützstege  18,  19  bzw. 
die  Querseitenwände  11,12  von  der  Sperrfolie  25  nicht 
zur  Gänze  durchtrennt,  um  die  Statik  des  Hohlprofils  1 
nicht  nachteilig  zu  beeinflussen.  Ein  gänzliches  Durch- 
trennen  der  Stützstege  18,  19  bzw.  der  Querseiten- 
wände  11,  12  kann  durch  verschiedene  Maßnahmen 
verhindert  werden.  So  ist  es  möglich,  Längsseitenkan- 
ten  29,  30  der  Sperrfolie  25  nur  über  einen  Teil  einer 
Wandstärke  31  der  Stützstege  18,  19  bzw.  der  Quersei- 
tenwände  11,  12  eindringen  zu  lassen.  Eine  Eindring- 
tiefe  32  der  Längsseitenkanten  29,  30  ist  also  kleiner  als 
die  Wandstärke  31  der  Stützstege  18,  19  bzw.  der  Quer- 
seitenwände  11,  12. 

Gleichfalls  ist  es  möglich,  die  Längsseitenkanten 
29,  30  der  Sperrfolie  25  -  wie  aus  Fig.  3  ersichtlich  -  zak- 
kenförmig  auszubilden.  Zueinander  beabstandete  Fort- 
sätze  33  an  den  Längsseitenkanten  29,  30  können  die 
Querseitenwände  11,  12  bzw.  die  Stützstege  18,  19 
dann  auch  durchragen,  da  durch  die  Aussparungen 
zwischen  den  Fortsätzen  33  die  Querseitenwände  1  1  , 
12  bzw.  die  Stützstege  18,  19  bereichsweise  aufeinan- 
derfolgend  durchgängig  verbunden  bleiben,  wodurch 
die  stabilisierende  Funktion  der  Stützstege  18,  19  bzw. 
der  Querseitenwände  11,12  erhalten  bleibt.  Es  ist  aber 
auch  möglich,  daß  die  Fortsätze  33  die  Querseiten- 
wände  11,12  bzw.  die  Stützstege  18,  19  zumindest  nur 
teilweise,  bzw.  gar  nicht  durchragen  und  innerhalb  die- 
ser  angeordnet  sind. 

Erstreckt  sich  die  Sperrfolie  25  durchgängig  über 
mehrere  aneinandergrenzende  Kammern  20,  22,  so 
sind  in  der  Sperrfolie  25  in  den  Kontaktbereichen  der 
kreuzenden  Stützstege  18,  19  Durchbrüche  34  in  der 
Sperrfolie  25  angeordnet,  welche  den  Durchfluß  des 
plastischen  Kunststoffmaterials  ermöglichen. 

Zumindest  eine  der  nächstliegenden  Längsseiten- 
wand  7  bzw.  8  zugewandte  Oberfläche  35  der  Sperrfolie 
25  ist  reflektierend  ausgebildet,  um  eine  auf  diese  Ober- 
fläche  35  auftreffende  Wärme-  bzw.  Kältestrahlung  36 

reflektieren  zu  können.  Die  Strahlungsreflektierende 
Oberfläche  35  der  Sperrfolie  25  kann  vielfältig  erreicht 
werden.  So  ist  es  z.B.  möglich,  die  Sperrfolie  25  als 
Metallfolie  37  auszubilden,  welche  einen  hohen  Reflexi- 

5  onsgrad  aufweist.  Dieser  kann  gegebenenfalls  noch 
durch  Poliervorgänge  -  zumindest  an  der  Oberfläche  35 
-  erhöht  werden. 

Die  Sperrfolie  25  erhöht  somit  den  Wärmedurch- 
gangswiderstand  zwischen  den  beiden  oftmals  unter- 

w  schiedlichen  Temperaturen  ausgesetzten  Längsseiten- 
wänden  7,  8,  vor  allem  durch  die  Reflexion  der  Wärme- 
bzw.  Kältestrahlung  36.  In  einer  senkrecht  zu  den  Sicht- 
flächen  9,  1  0  verlaufenden  Wärmedurchgangsrichtung  - 
gemäß  einem  Doppelpfeil  38  -  weist  das  Hohlprofil  1 

15  demnach  einen  niedrigeren  Wärmedurchgangskoeffizi- 
enten  auf.  Zur  Verringerung  des  k-Wertes  des  Hohlpro- 
fils  1  trägt  zudem  die  Aufteilung  der  Kammern  20,  22  in 
mehrere  in  Wärmedurchgangsrichtung  -  gemäß  dem 
Doppelpfeil  38  -  hintereinander  liegende  Teilkammern 

20  27,  28  bei. 
Selbstverständlich  ist  es  abweichend  von  dem  dar- 

gestellten  Ausführungsbeispiel  auch  möglich,  die  Sperr- 
folie  25  nur  einer  der  Längsseitenwände  7  oder  8 
zuzuordnen. 

25  Fig.  4  zeigt  eine  weitere  Möglichkeit  der  Ausbildung 
der  Sperrfolie  25  zur  Unterteilung  der  Kammern  20,  22 
in  Längsrichtung  des  Hohlprofils  1  ,  wobei  für  vorherge- 
hend  bereits  erwähnte  Teile  gleiche  Bezugszeichen  ver- 
wendet  werden. 

30  Hierbei  weist  die  Sperrfolie  25  mit  der  reflektieren- 
den  Oberfläche  35  eine  reflektorähnliche  Formgebung 
auf.  Bevorzugt  weist  die  Sperrfolie  25  dabei  einen  fal- 
tenbalgähnlichen  bzw.  wellenförmigen  Querschnitt  auf. 
Die  auf  eine  derart  ausgebildete  Sperrfolie  25  auftref- 

35  fende  Wärme-  bzw.  Kältestrahlung  36  wird  somit  effek- 
tiver  reflektiert,  da  die  Wärme-  bzw.  Kältestrahlung  36 
zu  einem  höheren  Prozentsatz  zurückgeworfen  wird 
und  nicht  auf  umliegende  Teile  bzw.  Bereiche  umge- 
lenkt  wird. 

40  Zudem  kann  bei  entsprechender  Stabilität  der 
Sperrfolie  25  diese  auch  zur  Verbesserung  der  stati- 
schen  Eigenschaften  des  Hohlprofils  1  beitragen. 

Die  Sperrfolie  25  ist  dabei  derart  in  das  Kunststoff- 
material  der  Stützstege  17,  18,  19  bzw.  der  Außen- 

45  wände  2  bis  6  eingebettet,  daß  eine  gänzliche 
Durchtrennung  derselben  vermieden  ist.  Dies  kann  wie- 
derum  durch  eine  entsprechende  Dimensionierung  der 
Eindringtiefe  der  Sperrfolie  25  in  den  Kunststoff  und  mit- 
tels  Durchbrüchen  in  der  Sperrfolie  25  erreicht  werden. 

so  In  Fig.  5  ist  eine  andere  Ausführungsvariante  für  die 
Anordnung  der  Sperrfolie  25  im  Hohlprofil  1  gezeigt, 
wobei  für  vorgehend  bereits  beschriebene  Teile  gleiche 
Bezugszeichen  verwendet  werden. 

Hierbei  ist  die  die  Kammern  20,  22  unterteilende 
55  Sperrfolie  25  als  mehrlagiger  Bauteil  ausgebildet.  Ins- 

besondere  besteht  dieser  aus  einer  Tragschichte  39 
und  aus  einer  Reflexionsschichte  40,  welche  jeweils  auf 
der  den  Außenwänden  2  bis  6  zugewandten  Seite  der 
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Sperrfolie  25  angeordnet  ist.  Die  Reflexionsschichte  40 
kann  dabei  als  kraftschlüssig  mit  der  Tragschichte  39 
verbundene  metallische  Folie  mit  hohem  Reflexions- 
grad  gebildet  sein,  oder  gleichfalls  ist  es  möglich,  die 
Reflexionsschichte  40  durch  Metallbedampfung  der 
Tragschichte  39  zu  bilden.  Ebenso  ist  es  möglich,  die 
Reflexionsschichte  40  als  Chromschichte  auszubilden. 

Die  Anbringung  der  Sperrfolien  25  im  Hohlprofil  1 
erfolgt  hierbei  durch  Abwinkein  der  Sperrfolie  25  im 
Bereich  der  Längsseitenkanten  29,  30  zu  Falzen  41  ,  42 
und  kraftschlüssigen  Verbindung  derselben  mit  den 
jeweiligen  Stützstegen  17,  18,  19  oder  mit  einer  Außen- 
wand  2  bis  6. 

Die  Sperrfolie  25  ist  dabei  wiederum  während  des 
Extrusionsvorganges  in  die  Kammern  20,  22  einzubrin- 
gen,  daß  diese  parallel  zu  den  Längsseitenwänden  7 
bzw.  8  verläuft  und  die  Kammern  20  bzw.  22  in  die  Teil- 
kammern  27,  28  unterteilt.  Die  Falze  41  ,  42  der  Sperrfo- 
lie  25  werden  dabei  bevorzugt  im  plastischen  Zustand 
des  extrudierten  Profils  geringfügig  gegen  die  jeweili- 
gen  Innenflächen  der  Kammern  20,  22  gedrückt. 

Gleichfalls  ist  es  möglich,  daß  die  Falze  41  ,  42  eine 
geringfügige  Vorspannkraft  gegen  die  Innenflächen  der 
Kammern  20,  22  ausüben  und  so  eine  Beibehaltung  der 
Position  in  den  Kammern  20,  22  erreicht  ist  bzw.  eine 
dauerhaft  kraftschlüssige  Verbindung  mit  den  Innenflä- 
chen  der  Kammern  20,  22  hergestellt  wird. 

Gegebenenfalls  können  die  Kontaktflächen  der 
Falze  41  ,  42  frei  von  der  Reflexionsschichte  40  sein,  um 
eine  hochwertige  Verbindung  zwischen  der  Sperrfolie 
25  und  den  Innenflächen  der  Kammern  20,  22  zu  errei- 
chen.  Weiters  ist  somit  in  vorteilhafter  Weise  ein  direkter 
Wärmeübergang  zwischen  der  Reflexionsschichte  40 
und  dem  Kunststoff  verhindert. 

Die  Reflexionsschichte  40  erhöht  den  Wärme- 
durchgangswiderstand  des  Hohlprofils  1  vor  allem 
durch  die  Reflexion  der  auf  das  Hohlprofil  1  auftreffen- 
den  Wärme-  bzw.  Kältestrahlung  36.  Eine  weitere  Erhö- 
hung  des  Wärmedurchgangswiderstands  kann  durch 
Ausbildung  der  Tragschichte  39  als  Wärmedämm- 
schichte  43  erreicht  werden,  da  somit  die  Wärmeüber- 
tragung  zwischen  den  Teilkammern  27,  28  der 
Kammern  20,  22  durch  Wärmeleitung  zusätzlich  herab- 
gesetzt  wird. 

Die  gleichzeitig  als  Tragschichte  39  fungierende 
Wärmedämmschichte  43  kann  dabei  durch  beliebige 
aus  dem  Stand  der  Technik  bekannten  Materialien  mit 
einer  geringen  Wärmeleitfähigkeit  gebildet  sein. 

Fig.  6  zeigt  eine  weitere  Ausführungsform  der 
Sperrfolie  25  in  den  Kammern  20,  22  des  Hohlprofils  1  , 
wobei  für  vorhergehende  bereits  beschriebene  Teile 
gleiche  Bezugszeichen  verwendet  werden. 

Hierbei  werden  die  der  Längsseitenwand  7  zuge- 
ordneten  Kammern  20  durch  eine  Sperrfolie  25,  welche 
bevorzugt  auf  der  der  zentralen  Kammer  21  zugewand- 
ten  Oberfläche  bereichsweise  mit  Erhebungen  44  ver- 
sehen  ist,  unterteilt.  Diese  Erhebungen  44  stützen  sich 
an  den  parallel  zur  Längsseitenwand  7  verlaufenden 

Wandteilen  des  Hohlprofils  1  ab  und  gewährleisten  so 
die  Beibehaltung  der  Distanz  26  zwischen  der  Längs- 
seitenwand  7  und  der  Sperrfolie  25. 

Die  der  Längsseitenwand  7  zugewandte  reflektie- 
5  rende  Oberfläche  35  der  Sperrfolie  25  kann  wiederum 

durch  das  Material  der  Sperrfolie  25  selbst,  durch 
Metallbedampfung  oder  Lackierung  der  Sperrfolie  25 
erreicht  werden. 

Die  von  der  Längsseitenwand  8  begrenzten  Kam- 
10  mern  22,  werden  durch  die  Sperrfolie  25  in  die  in  Längs- 

richtung  des  Hohlprofils  1  verlaufenden  Teilkammern 
27,  28  unterteilt.  Diese  einen  Sandwichbauteil  45  dar- 
stellende  Sperrfolie  25  wird  durch  eine  der  zentralen 
Kammer  21  zugewandte  Wärmedämmschichte  39,  eine 

15  der  Längsseitenwand  8  zugewandte  Reflexionsschichte 
40  -  bevorzugt  in  Form  einer  Metallfolie  37  -  und  aus 
einer  die  Tragschichte  39  und  die  Metallfolie  37  verbin- 
denden  Verbundschichte  46  gebildet.  Zur  Ausbildung 
von  Luftkammern  zwischen  der  Tragschichte  39  und  der 

20  Reflexionsschichte  40  ist  die  Verbundschichte  46  nur 
bereichsweise  mit  den  Oberflächen  der  Reflexions- 
schichte  40  und  der  Wärmedämmschichte  43  verbun- 
den.  Dies  kann  insbesondere  durch  eine  tupfenförmig, 
streifenförmig  oder  gitterförmig  ausgebildete  Verbund- 

25  schichte  46  mit  entsprechender  Schichtdicke  erreicht 
werden. 

Fig.  7  zeigt  eine  andere  Ausführungsvariante  des 
Hohlprofils  1  mit  verringertem  Wärmedurchgangskoeffi- 
zienten,  wobei  für  vorhergehend  bereits  erwähnte  Teile 

30  gleiche  Bezugszeichen  verwendet  werden. 
Hierbei  werden  die  den  Außenwänden  3,  6  benach- 

barten  Kammern  20,  22  durch  Zwischenwände  47,  48 
in  in  Richtung  der  Länge  des  Profils  verlaufende  Kanäle 
49,  50,  51  unterteilt.  Die  Zwischenwände  47,  48  verlau- 

35  fen  dabei  parallel  zu  den  Längsseitenwänden  7,  8  des 
Hohlprofils  1  ,  wodurch  die  Kanäle  49,  50,  51  in  Wärme- 
durchgangsrichtung  -  gemäß  Doppelpfeil  38  -  zwischen 
den  im  wesentlichen  parallel  zueinander  angeordneten 
Längsseitenwänden  7,  8  nebeneinander  bzw.  hinterein- 

40  ander  angeordnet  sind. 
Die  den  Längsseitenwänden  7  bzw.  8  am  nächsten 

liegende  Zwischenwand  47  weist  auf  der  der  Längssei- 
tenwand  7  bzw.  8  zugewandten  Oberfläche  die  Reflexi- 
onsschichte  40  zur  Totalreflexion  der  auf  diese 

45  Reflexionsschichte  40  auftreffenden  Strahlung  in  Form 
von  Kälte-  bzw.  Wärmestrahlung  36  auf. 

Die  Reflexionsschichte  40  auf  der  Zwischenwand 
47  kann  dabei  wiederum  durch  eine  Metallbedampfung, 
eine  Lackierung  oder  durch  Aufbringen  einer  Folie  mit 

so  hohem  Reflexionsgrad  erreicht  werden. 
Durch  die  Anbringung  der  Reflexionsschichte  40 

innerhalb  des  Hohlprofils  1  wird  das  Aussehen  bzw.  die 
Farbgebung  des  Hohlprofils  1  nicht  verändert.  Der  opti- 
sche  Gesamteindruck  des  Hohlprofils  1  ist  somit  auch 

55  bei  einer  falten-  oder  wellenbildenden  Reflexions- 
schichte  40  nicht  nachteilig  verändert.  Das  Aufbringen 
der  Reflexionsschichte  40  auf  die  Zwischenwand  47 
erlaubt  gegenüber  der  Aufbringung  auf  einer  äußeren 
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Sichtfläche  9,  10  des  Hohlprofils  1  somit  eine  geringere 
Genauigkeit. 

Die  Menge  der  Reflexionsschichte  40  stellt  men- 
genmäßig  immer  nur  einen  Bruchteil  der  Menge  des 
Kunststoffmaterials  dar,  wodurch  das  Hohlprofil  1  nach 
dem  Entfernen  des  Verstärkungsprofils  23  dem  Recyc- 
lingprozeß  zugeführt  werden  kann,  ohne  daß  dadurch 
negative  Veränderungen  der  Eigenschaften  des  recy- 
celten  Kunststoff  materials  entstehen. 

Die  Zwischenwände  47,  48  bzw.  auch  mehrere  Zwi- 
schenwände  werden  bevorzugt  während  des  Extrusi- 
onsvorganges  des  Kunststoffprofils  gebildet. 

Selbstverständlich  ist  es,  wie  in  Fig.  8  gezeigt,  auch 
möglich,  die  Kanäle  49,  50,  51  im  Bereich  der  Längssei- 
tenwände  7,  8  durch  in  die  Kammern  20,  22  einschieb- 
bare  Wandteile  52  zu  erreichen.  Diese  Wandteile  52 
bestehen  aus  mehreren,  parallel  zueinander  angeord- 
neten  Zwischenwänden  47,  48,  deren  Höhen  im 
wesentlichen  einer  Höhe  53  der  zur  Unterteilung  vorge- 
sehenen  Kammer  20,  22  entspricht.  Die  Zwischen- 
wände  47,  48  werden  über  zumindest  einen  quer  zu 
den  Zwischenwänden  47,  48  verlaufenden  Verbin- 
dungssteg  54  in  ihrer  parallelen  und  zueinander  distan- 
zierten  Anordnung  gehaltert.  Eine  Breite  des 
Verbindungssteges  54  entspricht  dabei  in  etwa  einer 
Breite  55  jener  Kammer,  in  welche  der  Wandteil  52  ein- 
zubringen  ist.  Durch  eine  derartige  Dimensionierung 
des  Wandteils  52  ist  dieses  in  den  jeweiligen  Kammern 
20,  22  quer  zur  Längsrichtung  des  Hohlprofils  1  gehal- 
tert  und  ein  Schlagen  der  Wandteile  52  an  den  Innenflä- 
chen  der  Kammern  20,  22  ist  ausgeschlossen. 

Die  Wandteile  52  sind  bevorzugt  auf  den  den 
Längsseitenwänden  7,  8  zugewandten  Oberflächenbe- 
reichen  mit  der  Reflexionsschichte  40  versehen.  Gleich- 
falls  ist  es  möglich,  die  Oberfläche  der  Verbindungs- 
stege  54  bzw.  auch  die  der  zentralen  Kammer  20  zuge- 
wandten  Oberflächenbereiche  der  Zwischenwände  47, 
48  mit  der  Reflexionsschichte  40  auszubilden. 

Weiters  ist  es  möglich,  die  Verbindungsstege  54 
der  Wandteile  52  in  senkrecht  zu  den  Querseitenwän- 
den  11,  12  verlaufender  Richtung  versetzt  anzuordnen, 
also  eine  geradlinige  Erstreckung  eines  Verbindungs- 
steges  54  über  die  gesamte  Breite  55  einer  Kammer  20, 
22  zu  vermeiden.  Durch  die  Überlappung  der  Reflexi- 
onsschichten  40  auf  den  Zwischenwänden  47,  48  ent- 
steht  somit  eine  lückenlose  Abschirmung  des 
Verstärkungsprofils  23  gegenüber  der  Wärme-  bzw. 
Kältestrahlung  36. 

Das  Einschieben  der  Wandteile  52  in  die  Kammern 
20,  22  des  Kunststoffprofils  erfolgt  bevorzugt  nach  dem 
Auslaufen  des  Kunststoffprofils  aus  den  Kalibrier-  bzw. 
Kühlvorrichtungen,  wodurch  ohne  zusätzliche  Bearbei- 
tungsschritte  das  Kunststoffprofil  mit  den  Wandteilen  52 
versehen  werden  kann  und  somit  eine  kostengünstige, 
industrielle  Serienfertigung  des  Kunststoffprofils  mit 
Wärmedämmitteln  gegeben  ist.  Das  Einziehen  der 
Wandteile  52  kann  ebenso  parallel  mit  dem  Einziehvor- 
gang  des  Verstärkungsprofils  23  erfolgen.  Die  Wand- 

teile  52  werden  bevorzugt  durch  ein  extrudiertes 
Stangenmaterial  aus  Kunststoff  oder  durch  andere  eine 
niedrige  Wärmeleitfähigkeit  aufweisende  Materialien 
gebildet.  Das  Aufbringen  der  Reflexionsschichte  40  auf 

5  das  Wandteil  52  erfolgt  bevorzugt  jeweils  vor  dem  Ein- 
bringen  in  das  Hohlprofil  1  durch  Bedampfung  mit 
Metall,  Lackieren  oder  Aufkleben  von  reflektierenden 
Folien. 

Fig.  9  zeigt  eine  andere  Ausführungsvariante  des 
10  Hohlprofils  1  mit  Mitteln  zur  Wärmeisolation. 

Hierbei  sind  die  den  Längsseitenwänden  7,  8 
benachbarten  Kammern  20,  22  zumindest  teilweise  von 
einem  Kunststoffschaumkörper  56  ausgefüllt.  Bevor- 
zugt  auf  der  der  Längsseitenwand  7  bzw.  8  zugewand- 

15  ten  Oberfläche  35  des  Kunststoffschaumkörpers  56  ist 
die  Reflexionsschichte  40  angeordnet.  Die  Reflexions- 
schichte  40  wird  dabei  bevorzugt  durch  eine  Metallfolie 
37,  z.B.  eine  Alufolie  gebildet,  welche  mit  dem  Kunst- 
stoffschaumkörper  56  verklebt  ist.  Der  Kunststoff- 

20  schaumkörper  56  mit  der  Metallfolie  37  bildet  also  einen 
kompakten,  mehrschichtigen  Isolationskörper  57,  wel- 
cher  zur  Längsseitenwand  7  bzw.  8  zur  Bildung  einer 
Hohlkammer  58  zwischen  der  Reflexionsschichte  40 
und  den  Außenwänden  2  bis  6  bzw.  den  Stützstegen  1  7 

25  bis  1  9  in  der  Distanz  26  zur  jeweiligen  Längsseitenwand 
7  bzw.  8  angeordnet  ist.  Die  von  den  Längsseitenwän- 
den  7  bzw.  8  distanzierte  Anordnung  der  Isolationskör- 
per  57  kann  gegebenenfalls  durch  von  den 
Innenflächen  der  Kammern  20,  22  vorstehende  und  im 

30  wesentlichen  parallel  zu  den  Längsseitenwänden  7,  8 
verlaufende  Halter  59  gesichert  sein.  Diese  Halter  59 
werden  beim  Extrudieren  des  Kunststoffprofils  gebildet. 

Die  Isolationskörper  57  werden  bevorzugt  beim 
Verlassen  der  Kühlstrecke  für  das  Kunststoffprofil  in  die 

35  Kammern  20,  22  eingeschoben  bzw.  eingezogen.  Bei 
entsprechender  Größendimensionierung  des  Kunst- 
stoffschaumkörpers  56  kann  dessen  Elastizität  genutzt 
werden,  um  eine  Vorspannkraft  auf  die  Innenflächen 
der  Kammern  20  bzw.  22  auszuüben.  Somit  ist  die  Lage 

40  des  Isolationskörpers  57  trotz  vorhandener  Hohlkam- 
mer  58  zuverlässig  eingehalten.  Im  diesem  Fall  können 
die  Halter  59  auch  entfallen. 

Das  Einbringen  des  Isolationskörpers  57  kann  mit 
Hilfe  eines  in  strichlierten  Linien  dargestellten  Werkzeu- 

gs  ges  60  erfolgen,  welches  mit  dem  Isolationskörper  57 
während  des  Einziehvorganges  in  formschlüssiger  Ver- 
bindung  steht.  Insbesondere  greifen  Vorsprünge  am 
Werkzeug  60  in  den  Kunststoffschaumkörper  56  ein 
und  durch  das  schub-  bzw.  zugfeste  Werkzeug  ist  auch 

so  ein  Einbringen  des  Isolationskörpers  57  in  längere 
Kunststoffprofile  möglich.  Das  Einbringen  des  Isolati- 
onskörpers  57  kann  dabei  wiederum  gleichzeitig  mit 
dem  Einschieben  des  Verstärkungsprofils  23  erfolgen. 
Nach  dem  Einschieben  des  Isolationskörpers  57  kann 

55  das  Werkzeug  60  und  der  Kunststoffschaumkörper  56 
außer  Eingriff  gebracht  werden  und  dieses  durch  die 
Hohlkammer  58  wieder  entnommen  werden. 

In  den  Fig.  10  bis  15  sind  weitere  mögliche  Ausfüh- 

8 



15 EP  0  828  052  A2 16 

rungsformen  des  Hohlprofils  1  mit  darin  angeordneten 
Mitteln  zur  Wärmeisolation,  insbesondere  die  Anord- 
nung  von  Sperrfolien  25  vereinfacht  dargestellt,  wobei 
jede  einzelne,  unterschiedliche  Ausführungsform  für 
sich  eine  eigenständige,  erfindungsgemäße  Lösung 
darstellen  kann.  Weiters  werden  für  gleiche  Teile  glei- 
che  Bezugszeichen  wie  in  den  Fig.  1  bis  9  verwendet. 

Die  querschnittsmäßig  unterschiedlichen  Hohlpro- 
file  1,  gemäß  der  Fig.  10  bis  13  können  wiederum  aus 
den  unterschiedlichen,  zueinander  angeordneten 
Außenwänden  2  bis  6  gebildet  sein,  welche  im  wesent- 
lichen  jeweils  den  äußeren  Umriß  des  Hohlprofils  1  fest- 
legen.  Die  Längsseitenwände  7,  8  bilden  in  der 
Verwendungslage  des  Hohlprofils  1  die  Sichtflächen  9, 
10  aus,  wobei  wiederum  in  etwa  rechtwinkelig  zu  den 
Längsseitenwänden  7,  8  verlaufende  und  ebenfalls 
distanziert  zueinander  angeordnete  Querseitenwände 
11,12  angeordnet  sind,  welche  die  Längsseitenwände 
7,  8  in  ihren  Endbereichen  verbinden.  Selbstverständ- 
lich  können  wiederum  unterschiedlichste  Nuten  15  zur 
Aufnahme  von  Dichtungsprofilen  oder  anderer  Bautei- 
len  vorgesehen  sein.  Die  einzelnen  Außenwände  2  bis 
6  umschließen  den  Innenraum  16,  welcher  noch 
zusätzlich  durch  parallel  bzw.  winkelig  zu  den  Außen- 
wänden  2  bis  6  verlaufende  Stützstege  17  bis  19  in 
mehrere  durch  diese  voneinander  getrennte  Kammern 
20  bis  22  unterteilt  ist.  Auf  die  Beschreibung  der  Ausbil- 
dung  sowie  Anordnung  des  Verstärkungsprofils  23,  der 
Abstütznocken  24  sowie  anderer  Teile  in  einer  der  Kam- 
mern,  insbesondere  in  der  zentralen  Kammer  21  wird 
auf  die  vorangegangenen  Figuren  hingewiesen  bzw. 
Bezug  genommen. 

Weiters  ist  zumindest  jeweils  im  Bereich  einer  der 
Sichtflächen  9,  10  zumindest  eine  Kammer  20,  22 
angeordnet,  welche  durch  die  unterschiedlichen 
Außenwände  2  bis  6  bzw.  den  Stützstegen  17  bis  19 
umgrenzt  ist.  Diese  zuvor  beschriebenen  Außenwände 
2  bis  6  bzw.  die  Stützstege  1  7  bis  1  9  bilden  für  jede  der 
einzelnen  Kammern  20  bis  22  diese  umgrenzende  Flä- 
chen  61  aus,  wobei  an  zumindest  zwei  einander  gegen- 
überliegenden  dieser  Flächen  61  jeweils  zumindest 
zwei  einander  unmittelbar  benachbarte  Haltestege  62 
an  diesen  am  Hohlprofil  1  angeordnet  sind  und  die  Flä- 
chen  61  bevorzugt  in  Richtung  des  Innenraums  16 
überragen,  wobei  die  Haltestege  62  bevorzugt  parallel 
zu  den  die  Sichtfläche  9,  10  bildenden  Längsseitenwän- 
den  7,  8  ausgerichtet  sind.  Dieser  Überstand  der  Halte- 
stege  62  über  die  Flächen  61  kann  zwischen  0,5  mm 
und  10,0  mm  betragen.  Selbstverständlich  ist  auch  eine 
Mehrfachanordnung  der  bevorzugt  paarweise  angeord- 
neten  Haltestege  62  in  den  einzelnen  Kammern  20  bis 
22  möglich  und  hängt  vom  jeweiligen  Profilquerschnitt 
bzw.  vom  zu  erreichenden  Wärmedämmwert  bzw.  dem 
k-Wert  (Wärmedurchgangswert)  ab. 

Die  jeweils  gegenüberliegenden  und  einander 
zugeordneten  Haltestege  62  sind  dabei  bevorzugt  in 
parallel  zu  den  Längsseitenwänden  7,  8  ausgerichteten 
Ebenen  angeordnet,  welche  jedoch  von  diesen  distan- 

ziert  sind,  wobei  aber  die  Abstände  bzw.  Distanzen  ein- 
zelner  zusammengehöriger  Haltestege  62  zu  weiteren 
ebenfalls  zusammengehörigen  Haltestegen  62  unter- 
schiedlich  sein  können.  Die  einzelnen  einander  zuge- 

5  ordneten  und  gegenüberliegenden  Haltestege  62 
können  sich  zumindest  über  einen  Teil  einer  Abmes- 
sung  63  einzelner  Kammern  20,  22  in  zu  den  Längssei- 
tenwänden  7,  8  paralleler  Lage  erstrecken,  wobei  es 
jedoch  aber  auch  möglich  ist,  daß  sich  diese  über  die 

10  volle  Abmessung  63  der  Kammern  20,  22  erstrecken. 
Bei  den  hier  gezeigten  Ausführungsbeispielen  in 

den  Fig.  10  bis  13  ist  jeweils  allen  im  Bereich  der  Längs- 
seitenwände  7,  8  angeordneten  Kammern  20,  22 
jeweils  zumindest  eine  Sperrfolie  25  zugeordnet,  wobei 

15  es  jedoch  aber  unabhängig  davon  auch  möglich  ist,  nur 
einzelnen  dieser  Kammern  20,  22  jeweils  zumindest  nur 
eine  Sperrfolie  25  zuzuordnen. 

Die  Sperrfolie  25  ist  in  den  einzelnen  Kammern  20, 
22  in  einer  parallelen  Lage  zu  den  Längsseitenwänden 

20  7,  8  bzw.  in  einer  bevorzugt  rechtwinkeligen  Lage  zur 
Wärmedurchgangsrichtung  -  gemäß  dem  Doppelpfeil 
38  -  ausgerichtet  und  von  den  Längsseitenwänden  7,  8 
in  der  Distanz  26  distanziert  angeordnet.  Dabei  kann 
die  Distanz  26  ausgehend  von  den  Längsseitenwänden 

25  7,  8  bei  jeder  der  einzelnen  in  den  Kammern  20,  22 
angeordneten  Sperrfolien  25  gleich  gewählt  sein.  Es  ist 
aber  auch  möglich,  wie  dies  in  Fig.  1  1  dargestellt  ist,  die 
Distanz  26  zwischen  der  Sperrfolie  25  und  der  Längs- 
seitenwand  7,  8  zueinander  in  verschiedenen  Kammern 

30  unterschiedlich  auszubilden.  Dies  ist  von  der  Wahl  des 
Profilquerschnittes  sowie  der  Anordnung  der  einzelnen 
Kammern  20,  22  zueinander  abhängig  und  kann  selbst- 
verständlich  frei  gewählt  werden. 

Die  Sperrfolie  25  kann  beispielsweise  durch  eine 
35  Folie  aus  Kunststoff,  insbesondere  aus  Polyester,  PVC 

(Polyvinylchlorid)  usw.  gebildet  sein,  wobei  die  eine 
Oberfläche  35  der  Sperrfolie  25  der  Längsseitenwand  7 
bzw.  8  sowie  eine  davon  abgewandte  Oberfläche  64  der 
zentralen  Kammer  21  zugewandt  ist.  Es  ist  aber  unab- 

40  hängig  davon  möglich,  die  Sperrfolie  25  aus  einer  Folie 
aus  Metall,  insbesondere  aus  Gold  und/oder  Silber 
und/oder  Bronze  und/oder  Platin  und/oder  Chrom 
und/oder  Aluminium  oder  dgl.  zu  bilden.  Selbstver- 
ständlich  ist  aber  auch  eine  Kombination  bzw.  eine 

45  mehrlagig  bzw.  mehrschichtig  ausgebildete  Sperrfolie 
25  aus  den  zuvor  genannten  Folienwerkstoffen  möglich. 
Weiters  ist  aus  diesen  Darstellungen  zu  ersehen,  daß 
die  unmittelbar  benachbarten  Haltestege  62  jeweils  die 
Oberflächen  35,  64  der  Sperrfolie  25  ausgehend  von 

so  deren  Längsseitenkanten  29,  30  zumindest  bereichs- 
weise  übergreifen.  Die  unmittelbar  im  Bereich  einer  der 
Längsseitenkanten  29,  30  angeordneten  und  einander 
zugeordneten  Haltestege  62  weisen  den  Oberflächen 
35,  64  der  Sperrfolie  25  zugewandte  Halteflächen  65, 

55  66  auf,  welche  an  den  Oberflächen  35,  64  der  Sperrfolie 
25  anliegen.  Dabei  ist  es  möglich,  daß  diese  Halteflä- 
chen  65,  66  der  Haltestege  62  zumindest  bereichs- 
weise  mit  den  Oberflächen  35,  64  der  Sperrfolie  25 
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verbunden  und/oder  an  diese  angeformt  sind. 
Weiters  ist  es  unabhängig  davon  auch  möglich,  wie 

dies  in  den  Kammern  22  in  der  Fig.  12  dargestellt  ist, 
daß  zumindest  eine  der  Oberflächen  35,  64  der  Sperr- 
folie  25  von  einem  Haltesteg  62  abgedeckt  ist.  Bei  einer 
beidseitigen  und  durchgängigen  Anordnung  der  Halte- 
stege  62  ist  die  Sperrfolie  25  im  Bereich  beider  Oberflä- 
chen  35,  64  von  diesen  abgedeckt,  wobei  auch  eine 
bereichsweise  Verbindung  zwischen  der  Sperrfolie  25 
und  dem  Kunststoffmaterial  des  Hohlprofils  1  möglich 
ist.  Unabhängig  davon  ist  es  aber  auch  möglich,  bei 
einer  beidseitigen  und  durchlaufenden  Anordnung  der 
Haltestege  62  über  die  Oberflächen  35,  64  verteilt 
angeordnete  Durchbrüche  67  in  der  Sperrfolie  25  vorzu- 
sehen,  wie  dies  in  strichlierten  Linien  ebenfalls  in  der 
Fig.  12  schematisch  angedeutet  ist,  wodurch  eine 
zusätzliche  Verbindung  der  beiden  beidseits  der  Sperr- 
folie  25  angeordneten  Haltestege  62  durch  das  wäh- 
rend  dem  Extrusionsvorgang  im  plastifizierten  Zustand 
befindliche  und  durch  die  Durchbrüche  67  hindurchtre- 
tende  Kunststoffmaterial  geschaffen  wird. 

Durch  die  Anordnung  zumindest  einer  Sperrfolie  25 
in  jeweils  einer  der  Kammern  20,  22  erfolgt  wiederum 
die  bereits  zuvor  beschriebene  Unterteilung  derselben 
in  die  in  Längsrichtung  des  Hohlprofils  1  verlaufenden 
und  in  Wärmedurchgangsrichtung  -  gemäß  Doppelpfeil 
38  -  hintereinander  bzw.  nebeneinander  angeordneten 
Teilkammern  27,  28.  Wesentlich  dabei  ist  aber  auch 
noch,  daß  die  Sperrfolie  25  gleichzeitig  mit  dem  Extru- 
diervorgang  des  Kunststoffkörpers  für  das  Hohlprofil  1 
in  die  jeweiligen  Kammern  20,  22  eingebracht  und  mit 
dem  Kunststoffmaterial  zumindest  bereichsweise  ver- 
bunden  wird,  wie  dies  bereits  auch  zuvor  beschrieben 
worden  ist. 

In  den  Fig.  14  und  15  ist  ein  Teilbereich  einer  Kam- 
mer  20  in  einem  vergrößerten  Maßstab  dargestellt, 
wobei  hier  zu  ersehen  ist,  daß  eine  Breite  68  der  Sperr- 
folie  25  zwischen  den  voneinander  distanzierten  Längs- 
seitenkanten  29,  30  in  etwa  der  Inneren  Abmessung  63 
der  jeweiligen  Kammer  20  entspricht.  Dadurch  verlau- 
fen  die  Längsseitenkanten  29,  30  in  etwa  fluchtend  zu 
den  diesen  zugeordneten  inneren  Flächen  61  der  jewei- 
ligen  Kammer  20.  Um  nun  die  Sperrfolie  25  innerhalb 
der  Kammer  20  zu  haltern,  sind  an  zwei  gegenüberlie- 
genden  Flächen  61  die  bereits  zuvor  beschriebenen 
Haltestege  62  angeordnet,  wobei  die  Sperrfolie  25  zwi- 
schen  jeweils  einander  unmittelbar  zugeordneten  Halte- 
stegen  62  angeordnet  bzw.  an  den  jeweils  einander 
unmittelbar  zugewandten  Halteflächen  65,  66  gehaltert 
bzw.  angeformt  ist. 

Zusätzlich  ist  es  auch  noch  möglich,  wie  dies  in  Fig. 
1  5  dargestellt  ist,  im  Bereich  der  Längsseitenkanten  29, 
30  bzw.  in  einem  Überdeckungsbereich  zwischen  den 
an  den  Haltestegen  62  angeordneten  Halteflächen  65, 
66  und  den  Oberflächen  35,  64  in  Längsrichtung  dersel- 
ben  zueinander  distanzierte  Durchbrüche  69  in  der 
Sperrfolie  25  anzuordnen,  welche  diese  durchsetzen. 
Die  Ausbildung  bzw.  die  Wahl  der  Querschnittsform  der 

Durchbrüche  ist  frei  nach  den  jeweiligen  Anforderungen 
bzw.  der  zu  erzielenden  Haltekraft  wählbar  und  nicht  an 
die  dargestellte  Querschnittsform  gebunden.  Dadurch 
ist  es  möglich,  daß  zwischen  jeweils  einander  unmittel- 

5  bar  zugewandten  Halteflächen  65,  66  der  Haltestege  62 
diese  verbindende  Querstege  70  angeordnet  sind,  wel- 
che  die  Durchbrüche  69  in  der  Sperrfolie  25  durchset- 
zen.  Diese  Querstege  70  werden  während  des 
Extrusionsvorganges  und  Bildung  bzw.  Ausformung  der 

10  einzelne  Haltestege  62  durch  das  noch  plastifizierte 
Kunststoffmaterial  ausgeformt,  wobei  im  Bereich  der 
voneinander  distanzierten  Längsseitenkanten  29,  30 
zusätzlich  auch  noch  eine  formschlüssige  Verbindung 
durch  die  durch  die  Druchbrüche  69  hindurchragenden 

15  Querstege  70  erzielt  wird.  Es  wäre  aber  auch  unabhän- 
gig  davon  möglich,  die  Sperrfolie  25  zumindest  im 
Bereich  einer  ihrer  Längsseitenkanten  29,  30  bzw.  im 
Überdeckungsbereich  mit  den  Haltestegen  62  mit  einer 
Haftvermittlungsschichte,  wie  z.B.  einer  Primerschichte 

20  oder  dgl.  zu  versehen,  um  so  eine  gute  Anhaftung  des 
Kunststoffmaterials  an  der  Sperrfolie  25  zu  erreichen. 

Zur  Verbesserung  der  Wärmedämmeigenschaften 
der  Sperrfolie  25  ist  es  noch  zusätzlich  möglich,  zumin- 
dest  eine  der  Oberflächen  35,  64  derselben  mit  einer 

25  Schichte  71  zu  versehen  bzw.  auf  diese  aufzubringen, 
wobei  diese  Schichte  71  beispielsweise  auf  eine  der 
Oberflächen  35,  64  aufgedampft  und/oder  die  Oberflä- 
che  35,  64  bedampft  sowie  gegebenenfalls  auf  die 
Sperrfolie  25  auf  kaschiert  und/oder  mit  dieser  beschich- 

30  tet  sein  kann.  Diese  Schichte  71  kann  beispielsweise 
durch  eine  Metallschichte,  insbesondere  aus  Gold 
und/oder  Silber  und/oder  Bronze  und/oder  Platin 
und/oder  Chrom  und/oder  Aluminium  gebildet  sein. 
Bevorzugt  weist  die  Sperrfolie  25  quer  zu  ihrer  Längser- 

35  Streckung  eine  Stärke  72  zwischen  0,05  mm  und  10,0 
mm,  bevorzugt  zwischen  0,075  mm  und  1,0  mm,  auf, 
wodurch  die  Sperrfolie  25  eine  gewisse  Eigensteifigkeit 
bzw.  einen  gewissen  Verformungswiderstand  für  den 
gleichzeitig  mit  dem  Extrudiervorgang  einhergehenden 

40  Einbringvorgang  bzw.  Anformvorgang  aufweist. 
In  der  Fig.  16  ist  eine  weitere  und  gegebenenfalls 

für  sich  eigenständige  Ausbildung  der  Sperrfolie  25  in 
einem  vergrößerten  Maßstab  im  Hohlprofil  1  dargestellt, 
wobei  wiederum  für  gleiche  Teile  gleiche  Bezugszei- 

45  chen  wie  in  den  Fig.  1  bis  15  verwendet  werden. 
Die  Sperrfolie  25  bzw.  die  diese  bildenden  Lagen 

und/oder  die  Schichte  71  ist  dabei  wärmebeständig 
und/oder  bewitterungsbeständig  und/oder  UV-bestän- 
dig  ausgebildet,  da  dadurch  eine  lange  Lebensdauer 

so  und  somit  ein  guter  Wärmedämmwert  erzielt  werden 
kann.  Zusätzlich  soll  die  Sperrfolie  25  sowie  gegebe- 
nenfalls  die  Schichte  71  reflektierend,  insbesondere 
Wärmestrahlen  reflektierend  ausgebildet  sein,  da 
dadurch  die  Sperrfolie  25  und/oder  die  Schichte  71  als 

55  wärmedämmende  Schichte  bzw.  Lage  ausgebildet  ist. 
Um  eine  noch  bessere  Wärmedämmung  bzw.  einen 
noch  höheren  Reflexionsgrad  zu  erzielen,  kann  die 
Sperrfolie  25  sowie  gegebenenfalls  die  Schichte  71 
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mehrschichtig  bzw.  mehrlagig  aus  den  bereits  zuvor  7  Langsseitenwand 
beschriebenen  Werkstoffen  gebildet  sein,  wie  dies  im  8  Langsseitenwand 
Bereich  der  Langsseitenkante  30  vereinfacht  dargestellt  9  Sichtflache 
ist.  Unabhangig  davon  kann  aber  auch  die  in  den  zuvor  10  Sichtflache 
beschriebenen  Figuren  angefiihrte  Reflexionsschichte  5  n  Querseitenwand 
40,  z.B.  auch  aus  Gold  und/oder  Silber  und/oder  Bronze  12  Querseitenwand 
und/oder  Platin  und/oder  Chrom  und/oder  Aluminium  13  Fortsatz 
usw.  gebildet  sein,  wie  dies  zuvor  fur  die  Sperrfolie  25  14  Fortsatz 
bzw.  Schichte  71  beschrieben  worden  ist.  15  Nut 

Zur  Erzielung  einer  formschliissigen  Verbindung  10  16  Innenraum 
zwischen  der  Sperrfolie  25  und  dem  Kunststoff  des  17  Stiitzsteg 
Hohlprofils  1  kann  die  Sperrfolie  25  zumindest  im  18  Stiitzsteg 
Bereich  einer  ihrer  Langsseitenkanten  29,  30  -  im  vorlie-  1  9  Stiitzsteg 
genden  Ausfiihrungsbeispiel  nur  im  Bereich  der  Langs-  20  Kammer 
seitenkante  29  dargestellt  -  eine  Abkantung  73  is  21  Kammer 
und/oder  ein  Sicke  und/oder  einen  Umschlag  und/oder  22  Kammer 
einen  Falz  aufweisen,  wobei  der  Einfachheit  halber  eine  23  Verstarkungsprofil 
mehrfache  Abkantung  73  schematisch  dargestellt  wor-  24  Abstiitznocke 
den  ist.  Dadurch  wird  im  Bereich  der  Langsseitenkanten  25  Sperrfolie 
29,  30  der  Sperrfolie  25  eine  formschliissige  Verbin-  20  26  Distanz 
dung  mit  dem  Kunststoff  des  Hohlprofils  1  ,  insbeson-  27  Teilkammer 
dere  mit  den  AuBenwanden  2  bis  6,  den  Stiitzstegen  17  28  Teilkammer 
bis  19,  sowie  gegebenenfalls  mit  den  Haltestegen  62  29  Langsseitenkante 
erzielt,  wodurch  die  AusreiBfestigkeit  der  Sperrfolie  25  30  Langsseitenkante 
aus  dem  Kunststoff  noch  zusatzlich  erhoht  werden  25  31  Wandstarke 
kann.  32  Eindringtiefe 

Zur  Erhohung  der  Eigensteif  igkeit  der  Sperrfolie  25  33  Fortsatz 
kann  zumindest  eine  der  Oberf  lachen  35,  64  der  Sperr-  34  Durchbruch 
folie  25  verformt,  insbesondere  mit  Einpragungen  74  35  Oberflache 
der  unterschiedlichsten  Raumformen  versehen  sein,  30  36  Warme-  bzw.  Kaltestrahlung 
wie  dies  ebenfalls  schematisch  vereinfacht  im  Mittelbe-  37  Metallfolie 
reich  zwischen  den  Langsseitenkanten  29,  30  darge-  38  Doppelpfeil 
stellt  worden  ist.  39  Tragschichte 

AbschlieBend  sei  der  Ordnung  halber  darauf  hinge-  40  Reflexionsschichte 
wiesen,  da  6  in  den  Zeichnungen  einzelne  Bauteile  und  35  41  Falz 
Baugruppen  zum  besseren  Verstandnis  der  Erfindung  42  Falz 
unproportional  und  maBstablich  verzerrt  dargestellt  43  Warmedammschichte 
sind.  44  Erhebung 

Es  konnen  auch  einzelne  Merkmale  der  einzelnen  45  Sandwichbauteil 
Ausfiihrungsbeispiele  mit  anderen  Einzelmerkmalen  40  46  Verbundschichte 
von  anderen  Ausfiihrungsbeispielen  oder  jeweils  fur  47  Zwischenwand 
sich  allein  den  Gegenstand  von  eigenstandigen  Erfin-  48  Zwischenwand 
dungen  bilden.  49  Kanal 

Vor  allem  konnen  die  in  den  Figuren  1  ,  2;  3;  4;  5;  6;  50  Kanal 
7;  8;  9;  10;  11;  12;  13;  14,  15;  16gezeigten  Ausfiihrun-  45  51  Kanal 
gen  den  Gegenstand  von  eigenstandigen,  erfindungs-  52  Wandteil 
gemaBen  Losungen  bilden.  Die  diesbezuglichen  53  Hone 
erfindungsgemaBen  Aufgaben  und  Losungen  sind  den  54  Verbindungssteg 
Detailbeschreibungen  dieser  Figuren  zu  entnehmen.  55  Breite 

50  56  Kunststoffschaumkorper 
Bezugszeichenaufstellung  57  Isolationskdrper 

58  Hohlkammer 
1  Hohlprofil  59  Halter 
2  AuBenwand  60  Werkzeug 
3  AuBenwand  55  61  Flache 
4  AuBenwand  62  Haltesteg 
5  AuBenwand  63  Abmessung 
6  AuBenwand  64  Oberflache 
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65  Haltefläche 
66  Haltefläche 
67  Durchbruch 
68  Breite 
69  Durchbruch 
70  Quersteg 
71  Schichte 
72  Stärke 
73  Abkantung 
74  Einprägung 

Patentansprüche 

1  .  Hohlprofil  aus  Kunststoff  mit  Mitteln  zur  Wärmeiso- 
lation,  insbesondere  für  Fenster,  Türen  und  Rah- 
men,  mit  Außenwänden,  welche  durch  in  etwa 
parallel  verlaufende  Längsseitenwände  und  in  etwa 
rechtwinkelig  dazu  verlaufenden  Querseitenwände 
gebildet  sind,  und  einem  durch  Stützstege  in  Kam- 
mern  unterteilten  Innenraum,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Innenraum  (16)  oder  in  zumindest 
einer  einer  Längsseitenwand  (7,  8)  zugeordneten 
Kammer  (20,  22)  eine  in  einer  Distanz  (26)  zur 
Längsseitenwand  (7,  8)  und  parallel  zu  dieser  ver- 
laufende  Sperrfolie  (25)  angeordnet  ist. 

2.  Hohlprofil  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Sperrfolie  (25)  die  Kammer  (20,  22)  in 
eine  der  Längsseitenwand  (7,  8)  zugeordnete  erste 
Teilkammer  (27)  und  in  eine  zwischen  der  Sperrfo- 
lie  (25)  und  einem  Stützsteg  (1  7)  oder  einer  Außen- 
wand  (4)  angeordnete  zweite  Teilkammer  (28) 
unterteilt. 

3.  Hohlprofil  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Sperrfolie  (25)  in  etwa  im 
Mittel  zwischen  der  Längsseitenwand  (7,  8)  und 
dem  zu  dieser  benachbarten  und  parallel  verlaufen- 
den  Stützsteg  (17)  oder  Außenwand  (4)  angeord- 
net  ist. 

4.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  im  Bereich  zwischen  zwei  in 
etwa  parallel  verlaufenden,  die  Kammer  (20,  22)  bil- 
denden  Stützstegen  (18,  19)  bzw.  einem  Stützsteg 
(18,  19)  und  der  beabstandeten  Außenwand  (2,  4, 
5)  angeordnet  ist. 

5.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mehreren  Kammern  (20,  22)  jeweils  zumindest 
eine  Sperrfolie  (25)  zugeordnet  ist. 

6.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolien  (25)  zueinander  in  einer  unter- 
schiedlichen  Distanz  (26)  zur  Längsseitenwand  (7, 

8)  angeordnet  sind. 

7.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

5  die  Sperrfolie  (25)  durch  eine  Folie  aus  Kunststoff, 
insbesondere  aus  Polyester,  PVC  (Polyvinylchlorid) 
gebildet  ist. 

8.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
10  che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Sperrfolie  (25)  durch  eine  Folie  aus  Metall,  insbe- 
sondere  aus  Gold  und/oder  Silber  und/oder  Bronze 
und/oder  Platin  und/oder  Chrom  und/oder  Alumi- 
nium  gebildet  ist. 

15 
9.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zumindest  auf  eine  der  Oberflächen  (35,  64)  der 
Sperrfolie  (25)  eine  Schichte  (71)  aufgebracht,  ins- 

20  besondere  mit  dieser  beschichtet  und/oder 
kaschiert  und/oder  bedampft  ist. 

1  0.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

25  die  Schichte  (71)  durch  eine  Metallschichte,  insbe- 
sondere  aus  Gold  und/oder  Silber  und/oder  Bronze 
und/oder  Platin  und/oder  Chrom  und/oder  Alumi- 
nium  gebildet  ist. 

30  11.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  quer  zu  ihrer  Längserstreckung 
eine  Stärke  (72)  zwischen  0,05  mm  und  10,0  mm, 
bevorzugt  zwischen  0,075  mm  und  1,0  mm,  auf- 

35  weist. 

1  2.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  und/oder  die  Schichte  (71)  wär- 

40  mebeständig  und/oder  bewitterungsbeständig 
und/oder  UV-beständig  ausgebildet  ist. 

1  3.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

45  zumindest  eine  der  nächstliegenden  Längsseiten- 
wand  (7,  8)  zugewandte  Oberfläche  (35)  der  Sperr- 
folie  (25)  reflektierend,  insbesondere  Wärme- 
strahlen  reflektierend  ausgebildet  ist. 

so  14.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  reflektierend,  insbesondere  Wär- 
mestrahlen  reflektierend  ausgebildet  ist. 

55  1  5.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Schichte  (71)  reflektierend,  insbesondere  Wär- 
mestrahlen  reflektierend  ausgebildet  ist. 

12 
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1  6.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  und/oder  die  Schichte  (71)  als 
wärmedämmende  Schichte  bzw.  Lage  ausgebildet 
ist. 

1  7.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  mehrschichtig  bzw.  mehrlagig 
ausgebildet  ist. 

18.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  aus  einer  mit  einer  Reflexions- 
schichte  (40)  versehenen  Wärmedämmschichte 
(43)  gebildet  ist. 

1  9.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Reflexionsschichte  (40)  über  eine  Verbund- 
schichte  (46)  mit  der  Wärmedämmschichte  (43) 
verbunden  ist. 

20.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Verbundschichte  (46)  bereichsweise  mit  den 
Oberflächen  der  Reflexionsschichte  (40)  und  der 
Wärmedämmschichte  (43)  verbunden  ist. 

21  .  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Verbundschichte  (46)  mit  Durchbrüchen  verse- 
hen  und  z.B.  durch  Streifen,  ein  Netz  oder  ein  Gitter 
gebildet  ist. 

22.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Reflexionsschichte  (40)  auf  der  der  Außenwand 
(3,  6)  zugewandten  Seite  der  Sperrfolie  (25)  ange- 
ordnet  ist. 

23.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  zumindest  im  Bereich  ihrer 
Längsseitenkanten  (29,  30)  mit  einer  Haftvermitt- 
lungsschichte  versehen  ist. 

24.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  zumindest  im  Bereich  einer  ihrer 
Längsseitenkanten  (29,  30)  eine  Abkantung  (73) 
und/oder  ein  Sicke  und/oder  einen  Umschlag 
und/oder  einen  Falz  aufweist. 

25.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  die  Kammer  (20,  22)  unterteilende  Sperrfolie 
(25)  an  ihren  Längsseitenkanten  (29,  30)  mit  den 

Stützstegen  (18,  19)  und/oder  Außenwänden  (2,  5) 
thermisch  verbunden  ist. 

26.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
5  henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  Längsseitenkanten  (29,  30)  der  Sperrfolie  (25) 
im  Kunststoff  eingebettet  sind. 

27.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
10  henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  Längsseitenkanten  (29,  30)  der  Sperrfolie  (25) 
formschlüssig  mit  dem  Kunststoff  des  Hohlprofils 
(1),  insbesondere  mit  den  Außenwänden  (2  bis  6), 
Stützstegen  (17  bis  19),  Haltestegen  (62)  verbun- 

15  den  ist. 

28.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Kunststoff  des  Hohlprofils  (1)  gleichzeitig  mit 

20  dem  Extrusionsvorgang  an  die  Sperrfolie  (25) 
angeformt  ist. 

29.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

25  die  Sperrfolie  (25)  im  Bereich  ihrer  Längsseitenkan- 
ten  (29,  30)  abgewinkelte  Falze  (41  ,  42)  aufweist 
und  diese  mit  den  Stützstegen  (18,  19)  bzw.  einem 
Stützsteg  (18,  19)  und  der  beabstandeten  Außen- 
wand  (2,  5)  verbunden  oder  in  diese  eingebettet 

30  sind. 

30.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Fortsätze  (33)  an  den  Längsseitenkanten  (29,  30) 

35  der  Sperrfolie  (25)  zueinander  in  Längsrichtung  der 
Sperrfolie  (25)  beabstandet  angeordnet  sind  und 
diese  die  Außenwände  (2,  5)  bzw.  die  Stützstege 
(18,  19)  zumindest  teilweise  durchragen. 

40  31  .  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
im  Bereich  der  Längsseitenkanten  (29,  30)  der 
Sperrfolie  (25)  diese  durchsetzende  und  in  Längs- 
richtung  derselben  zueinander  distanzierte  Durch- 

45  brüche  (69)  angeordnet  sind. 

32.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zumindest  die  Reflexionsschichte  (40)  bzw.  die 

so  gesamte  Sperrfolie  (25)  einen  zacken-  oder  wellen- 
förmigen  Querschnitt  aufweist. 

33.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

55  zumindest  eine  der  Oberflächen  (35,  64)  der  Sperr- 
folie  (25)  verformt,  insbesondere  mit  Einprägungen 
(74)  versehen  ist. 

13 
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34.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Breite  (68)  der  Sperrfolie  (25)  in  zur  Längssei- 
tenwand  (7,  8)  paralleler  Lage  zumindest  in  etwa 
einer  Abmessung  (63)  der  Kammer  (20,  22)  in  der  5 
gleichen  Richtung  entspricht. 

35.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  zumindest  einer  Kammer  (20,  22)  des  Hohlprofils  10 
(1)  an  zumindest  zwei  einander  gegenüberliegen- 
den,  diese  umgrenzenden  Flächen  (61)  jeweils 
zumindest  zwei  einander  unmittelbar  benachbarte 
Haltestege  (62)  an  diesen  am  Hohlprofil  (1)  ange- 
ordnet  sind,  welche  parallel  zu  den  eine  Sichtfläche  1s 
(9,  10)  bildenden  Längsseitenwänden  (7,  8)  ausge- 
richtet  sind. 

36.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  20 
sich  die  einander  gegenüberliegenden  Haltestege 
(62)  zumindest  über  einen  Teil  der  Abmessung  (63) 
der  Kammer  (20,  22)  in  zur  Längsseitenwand  (7,  8) 
paralleler  Lage  erstrecken. 

25 
37.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  unmittelbar  benachbarten  Haltestege  (62) 
jeweils  die  Oberflächen  (35,  64)  der  Sperrfolie  (25) 
ausgehend  von  den  Längsseitenkanten  (29,  30)  30 
derselben  zumindest  bereichsweise  übergreifen. 

38.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
einander  zugewandte  Halteflächen  (65,  66)  der  35 
Haltestege  (62)  an  den  Oberflächen  (35,  64)  der 
Sperrfolie  (25)  anliegen. 

39.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  40 
die  Halteflächen  (65,  66)  der  Haltestege  (62) 
zumindest  bereichsweise  mit  den  Oberflächen  (35, 
64)  der  Sperrfolie  (25)  verbunden  und/oder  an 
diese  angeformt  sind. 

45 
40.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  jeweils  einander  zugewandten  Halteflä- 
chen  (65,  66)  der  Haltestege  (62)  diese  verbin- 
dende  Querstege  (70)  angeordnet  sind,  welche  die  so 
Durchbrüche  (69)  in  der  Sperrfolie  (25)  durchset- 
zen. 

41  .  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ss 
die  Sperrfolie  (25)  zumindest  im  Bereich  einer  der 
Oberflächen  (35,  64)  von  den  Haltestegen  (62) 
abgedeckt  ist. 

42.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Eindringtiefe  (32)  einer  Längsseitenkante  (29, 
30)  kleiner  ist  als  eine  Wandstärke  (31)  der  Stütz- 
stege  (18,  19)  bzw.  der  Außenwände  (2,  5). 

43.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  über  mehrere,  aneinander  gren- 
zende  Kammern  (20,  22)  durchgehend  angeordnet 
ist. 

44.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sperrfolie  (25)  im  Bereich  mit  kreuzenden  Stütz- 
stegen  (18,  19)  Durchbrüche  (34)  aufweist. 

45.  Hohlprofil  aus  Kunststoff  mit  Mitteln  zur  Wärmeiso- 
lation,  insbesondere  für  Fenster,  Türen  und  Rah- 
men,  mit  Außenwänden,  welche  durch  in  etwa 
parallel  verlaufende  Längsseitenwände  und  in  etwa 
rechtwinkelig  dazu  verlaufenden  Querseitenwände 
gebildet  sind,  und  einem  durch  Stützstege  in  Kam- 
mern  unterteilten  Innenraum,  insbesondere  nach 
einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  eine 
der  Kammern  (20,  21,  22),  bevorzugt  die  an  die 
Außenwand  (3,  6)  angrenzende  Kammer  (20,  22), 
durch  Zwischenwände  (47,  48)  ausbildende  Wand- 
teile  (52)  in  in  Richtung  der  Länge  des  Hohlprofils 
(1)  verlaufende  Kanäle  (49,  50,  51)  unterteilt  ist. 

46.  Hohlprofil  nach  Anspruch  45,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zwischenwände  (47,  48)  mehr- 
schichtig  ausgebildet  sind,  wobei  eine  der 
Schichten  eine  Reflexionsschichte  (40)  ist. 

47.  Hohlprofil  nach  Anspruch  45  oder  46,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Reflexionsschichte  (40) 
zumindest  auf  einer  der  nächstliegenden  Längssei- 
tenwand  (7,  8)  zugeordneten  Seite  zumindest  einer 
Zwischenwand  (47,  48)  angeordnet  ist. 

48.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  45  bis  47,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Kanäle  (49,  50,  51)  in  einer  senkrecht  zur  Längssei- 
tenwand  (7,  8)  verlaufenden  Richtung  nebeneinan- 
der  angeordnet  sind. 

49.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  45  bis  48,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Zwischenwand  (47,  48)  mit  zumindest  einer  Längs- 
seitenwand  (7,  8)  und/oder  einer  Querseitenwand 
(11,  12)  und/oder  einem  Stützsteg  (17,  18,  19) 
einer  Kammer  (20,  22)  verbunden,  z.B.  angeformt 
oder  angeklebt,  ist. 

50.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 

20 

25 
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che  45  bis  49,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Wandteile  (52)  als  Einschubteile  für  die  Kammer 
(20,  22)  ausgebildet  sind. 

51  .  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  45  bis  50,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  einer  Längsseitenwand  (7,  8)  und  einem 
Stützsteg  (17)  mehrere  Zwischenwände  (47,  48) 
angeordnet  sind. 

52.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  45  bis  51  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in 
etwa  senkrecht  zur  Längsseitenwand  (7,  8)  bzw. 
zum  Stützsteg  (17)  ausgerichteten  Verbindungs- 
stege  (54)  zwischen  der  Längsseitenwand  (7,  8), 
dem  Stützsteg  (17)  und  den  Zwischenwänden  (47, 
48)  in  in  etwa  senkrecht  zur  Querseitenwand  (1  1  , 
12)  verlaufender  Richtung  versetzt  sind. 

einem  Kunststoffschaumkörper  (56)  und  zumindest 
einer  Reflexionsschichte  (40)  eingesetzt  ist. 

58.  Hohlprofil  nach  Anspruch  57,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  der  Isolationskörper  (57)  zumindest 

auf  der  der  nächstliegenden  Längsseitenwand  (7, 
8)  zugeordneten  Oberfläche  (35)  mit  der  Reflexi- 
onsschichte  (40)  versehen  ist. 

10  59.  Hohlprofil  nach  Anspruch  57  oder  58,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Isolationskör- 
per  (57)  und  der  Längsseitenwand  (7,  8)  eine  Hohl- 
kammer  (58)  gebildet  ist. 

15  60.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  57  bis  59,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Hohlkammer  (58)  zwischen  dem  Isolationskörper 
(57)  und  einem  Stützsteg  (1  7)  gebildet  ist. 

53.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  45  bis  52,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Reflexionsschichte  (40)  auf  mehreren  Zwischen- 
wänden  (47,  48)  bevorzugt  auf  den  der  nächstlie- 
genden  Längsseitenwand  (7,  8)  zugewandten 
Oberflächen  (35)  angeordnet  ist. 

54.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  45  bis  53,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Reflexionsschichten  (40)  auf  einander  benachbar- 
ten  Zwischenwänden  (47,  48)  sich  in  senkrecht  zu 
den  Querseitenwänden  (11,  12)  verlaufender  Rich- 
tung  überlappen. 

55.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  45  bis  54,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 
den  Verbindungsstegen  (54)  eine  Reflexions- 
schichte  (40)  angeordnet  ist. 

56.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  45  bis  55,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 
der  einen  Kanal  (49,  50,  51)  begrenzenden  Zwi- 
schenwand  (47,  48)  und  den  einander  zugewand- 
ten  Oberflächen  der  diesen  begrenzenden 
Verbindungsstegen  (54)  eine  Reflexionsschichte 
(40)  angeordnet  ist. 

20  61.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  57  bis  60,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Isolationskörper  (57)  über  eine  gegen  die  Innenflä- 
chen  der  Kammern  (20,  22)  gerichtete  Vorspann- 
kraft  an  diesen  anliegt. 

25 
62.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 

che  57  bis  61  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die 
Kammern  (20,  22)  ragende  Halter  (59)  für  die  Hal- 
terung  des  Isolationskörpers  (57)  am  Hohlprofil  (1) 

30  angeordnet  sind. 

63.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Reflexionsschichte  (40)  durch  eine  Metall- 

35  dampfschichte,  eine  Lackschichte  oder  eine  Folie 
gebildet  ist. 

64.  Hohlprofil  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

40  die  Reflexionsschichte  (40)  aus  einem  Metall,  z.B. 
Aluminium,  Chrom  oder  dgl.,  besteht. 

45 

57.  Hohlprofil  aus  Kunststoff  mit  Mitteln  zur  Wärmeiso- 
lation,  insbesondere  für  Fenster,  Türen  und  Rah- 
men,  mit  Außenwänden,  welche  durch  in  etwa 
parallel  verlaufende  Längsseitenwände  und  in  etwa  so 
rechtwinkelig  dazu  verlaufenden  Querseitenwände 
gebildet  sind,  und  einem  durch  Stützstege  in  Kam- 
mern  unterteilten  Innenraum,  insbesondere  nach 
einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Innen-  55 
räum  (16)  bzw.  zumindest  in  einer  einer 
Längsseitenwand  (7,  8)  zugeordneten  Kammer 
(20,  22)  ein  Isolationskörper  (57),  bestehend  aus 

15 
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